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.1 J

J ao J 7Dn Verfolg des Publicati vom 2oſten April d. J., wegen der, von SeinerJ

Kdniglichen Majeſtat Alllerhorhſtſetbſt, Koniglichen
Akademie geſtifteten, allgemeinen BauUnterrichtsAnſtalt, fur die geſammten Ko—
niglichen Staaten, wird hierdurch Nachſtehendes fernerweit bekannt gemacht.

J.

Der Unterricht bey der Bau-Akademie wird dergeſtalt ertheilt werden, daß
ſammtliche Vorleſungen in einen Jghre beendigt werden ſollen, damit in jedem
Jahre neue Zoglinge hinzutreten konnen. Dieſer Curſus theilt ſich in halbjahrige Vor
leſungen, und nimmt eigentlich mit dem erſten April jedes Jahres ſeinen Anfang.
um aber denUnterricht nicht, bis dahin ausgeſetzt ſeyn zu laſſen, und da an den, fur
das Winter halbe Jahr beſtimmten Vorleſungen, mehrere Zoglinge Theit nehmen
konnen, die ſchon. guf andere Art ſy weit vorgebildet ſind, ſo werden dieſelben ſchon
mit dem eiſten Octoher dieſes Jahres, der Allerhochſten Koniglichen Vorſchrift ge
maß, anfangen.

Es wird dahrerA) vom iſten Octobtr bis den letten Marn gelehret werden

beI.  E neTrigonqpgftrie, unð. dahin gehorige Berechnungen.Korperlehre und Agwendung auf die Berechnung der verſchiedenen

Baur Korper;

5

Erſte Begriffe von ven Curven und deren vorzuglichſten Eigenſchaften,

vom Profeſſor Hen. Gruſon und zwar
Mltkwochg Wormifltſge von g bis 9 Uhr
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2. Optik und Perſpektive,

von dem Prvofeſſor und Bau-Jnſpeotor Hrn Gilly
Montags Vormittags von io bis 12 Uhr
Freytaſggg 10e 12

3. Statik und Hydroſtatik,

von dem OberBauNDepartements-Aſſeſſor und Profeſſor Hrn.
Zitelmann

Montags Vormittags von 9 bis 1o Uhr

Mittwochh 9 2 10Freytass 9 2 10
4. Mechanik feſter Korper und Hydraulik, wie auch Maſchinen-Lehre,

von dein Geheimen OberBau-Rath Hrn. Eytelwein,
Montags Nachmittags von 2 bis 4 Uhr

Dienſtags Vormittaass rion 12 1
Donnerſtags Nachmittags von 2 bis 4 Uhr

J. BauPhyſik, oder uber die phyſikaliſche Beſchaffenheit der Baumateriälien,

von dem. Profeſſor und BauJnſpector Hrn. Simon,
Mittwochs Nachmittags von 2 bis 4 Uhr
Donnerſtags Vormittags von 10 bis 12 Uhr—

6. Conſtruction der einzelnen Theile eines Gebaudes, nebſt der Lehre
beſondern Arbeiten der Bau-Handwerker,

von dem OberHofBauRath Hrn. Bechereh

J
Dienſtags Vormittags von 9 bis 10. AUhr
Donnerſtags ue.Sonnabends 9,— 10und wird außerdem den BauEteben des Nar

ſonderer praktiſcher Unterricht auf! den Bauſ
werden.

7. Oekonomiſche Baukunſt, nebſt der Anleitung zur vichtigen Abfaſſung
Bau Anſchlage,!

von dem Geheimen Ober-Bau-Rath Hrn. Rlebel junior.
Dienſtags Nachmittägs von 3 bis 4 Uhr
Mittwochs Vormittaass 10  11
Freytags Nachmittagss 3 4

8. Stadt-Baukunſt, nebſt der Anleitung zur Abfaſſung der BauAnſchlage,

von dem Ptrofeſſor und Bau-Jnſpector Hrn. Gentz,
pDienſtags Nachmittaga von 2 bis 3 Uhr

DonnerſtasJ l

22 J JSonnabends Vormittags 10  1
und wird aunerdem den BauEleven, wenigſtens zwey halbe

Tage wochentuch, deſonderer praktiſcher Unterricht auf den

Bauſtellen ertheilt werdenn.
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8 9
J. Strohm und Teich-Bau-Kunſt, nebſt der Anleitung zur Abfaſſung der

vorkommenden BauAnſchlage,
von dem Geheimen OberBauRath Hrn. Riedel ſenior

Montags Vormittags von 10 bis 11 Uhr.

Donnerſtaas 10 11Freytags 92 10
10. SchleuſenHafenBruckenund Wege-Bau, nebſt der Anleitung zur

Abfaſſung der dabey vorkommenden BauAnſchlage,
von dem Geheimen Ober-Bau-Rath, Hrn. Gilly

Montags Vormittags von 9 bis 10 Uhr
vDonnerſtasgs 115 12

„Freytags 10o  1111. Kritiſche Geſchichte der Baur Kunſt,t

von dem Hofrath Hrn. Hirt fe
Dienſtags, Freytags und Sonnabends Nachmittags von 3 bis

4 uUhr  u.  2—12. Freye Handzeichnung von dem dazu, bey ber Akademie der Kunſte beſon un in de

ders beſtellten Lehrern,
Mittwochs und Sounabends WVormittags von 9 bis 12 Uhr,

und Nachmittags von 2 bis 4 Uhr.

13. Architektoniſche jind MaſchinlenZeichniing Muilvon dem Profeſfſor und BakJerſpeetor Hrn. Gilly Fol
dA—

mit deniſefbendrc dera) von dem Bau „Jnſpector Hrn. gfeinlcke d

Donnerſtags Nachmittags von 2 bis 4 Uhr.

Freytags 2 e4b) von dem BauJnſpector Hrn. Schlotzer

Montags Vormittage von. 9 bis?rn Uhr.

Hin. Ruſi j
Mittwochs 9 e 12 atnch, von dem BanJnſpector Hin. Mandel

untl!Moutags  Bormititlgs von g bis 12 Uhr. uvMittwochs —1 12 1R.

Donnerſtags Nachmittags von“? bis 4. uhr.

Freytags rndu. 2 76414. Situntions vChatten /ZJelehtiung,

von dem Ban Zuſpectot  Hin.  Jahn
Montags Nachmſttaus von d dis“ 4 uhr.

ODienſtags Ngmittags von, Aſ e ta
B) Vom rſten April bis dengitunn September

1  Uulthmietik;n Oligebrun/ ElemnenztarGeometrit,

von dem Profeſſor
cuipnMontags cnt. bon ri'bis 1a uhr.

Mittwochh  g 9Sonnabends un —gn 9 M
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Nivelliren, nuus Jnſpector Hrn. Jahn

s Jchs Vormittags von 9 bis ro Uhr

J J
J

dem werden wochentlich zwey halbe Tage, mit Uebun—
n auf dem Felde zugebracht, ſo wie auch der Unterricht in

Situations-Zeichnung wochentlich dreymal, nemlich

s Vormittags von 10 bis 12 Uhr
gs und Freytags Nachmittags von 2 bis g Uhr
n demiſelben Lehrer ertheilt wird.

einzelnen Theile  eines Gebaudes, nebſt der Lehre von

eiten der Bau-Handwerker,
HofBau-Rath „Hrn. Becherer

gs 97 Deſtags  Vormitiags von 10 bis ur Uhr

benos

aktiſcher Unterrichn auf den Bauſtellen ertheilt werden.

deih wird. den Bau Eleven des Nachmittags beſönderer

z tt.ez
Profeſſor und BauJnſpector Hrn. Gentz
gs Vormittägs von i1 bis 12 Uhr.

agg 9e lofs 10 2 11den BauEleven wenigſtens zwey halbe Tage wochentlich
aktiſcher Unterricht. auf den Bauſtellen ertheilt.

J A

Profeſſor Hru. Rambach
ags und. Freytags Vormittags von 10 bis 12 Uhr.

ung 1
azu bey der Akademie der Kunſte beſonders beſtellten Lehrern

ochs und Sonnabends
mittags von 9 bis 12 Uhr.

Nachmittags 2 5—
7. Architectoniſche und Maſchinen ZuchnungJ

von dem Profeſſor und BauJnſpector Hrn. Gilpb
Mittwochs Nachmittags von 2 bis 5 Uhr,

und in PJerbindung mit demſelben

a) von dem Bau Jnſpector Hrn, Meinicke,

b) von dem BauJnſpeetor Hrn. MändelDonnerſtags und Freptags Rachmittags von 2 bis j Uhr,

c) von dem BauJnſpeetor Hrn. Schldtzer,

q) von dem Zeichner Hrn. Roſel JMontags und Dienſtags Nachmittags von 2 bis 5 Uhr.

Ê



(C. 7.
Dieſer geſammte Unterricht ſoll ſo lange in den Lehr-Salen der Akademie

der Kunſte ertheilt werden, bis der Bau und die innere Einrichtung des von Seiner
Konmal. Majeſtat fur die Bau-Akademie mit beſtimmten neuen Munz-Gebaudes auf

dem Werder, vollendet ſeyn werden.

1

U.
Damit dieſer Unterricht zweckmaßig durch die Herren Lehrer ertheilt werde,

und die Zoglinge unter der nothigen Aufſicht ſtehen, damit ferner unablaßig dafur ge

ſorgt werde, daß beſonders fur das Cameralbauweſen tuchtige und geſchickte Bau
meiſter und Baubediente gezogen werden; ſo iſt nach Seiner Konigl. Majeſtat Aller
hochſten Befehl von dem Curatorio der BauAkademie ein beſonderes Directorium
der ſammtlichen LehrAnſtalten der Bau-Akademie errichtet worden, deſſen beſon
dere Obliegenheiten darin beſtehen:

i) die Lehr-Facher ſo zu leiten, damit vor allen Dingen die Bedurfniſſe des
Konigl. Cameralbauweſens befriediget, und auf die Eigenheiten der ver
ſchiedenen Koniglichen Provinzen Ruckſicht genommen werde;

2) den Lehrern die nothige Anweiſung und Hulfe uber die Art des Vortrages

Zzu ertheilen;
J) die Lehrbucher anzugeben, nach welchem der Unterricht ertheilt werden ſoll,

oder in Ermangelung derſelben, durch die Lehrer einen Grundriß ausarbeiten
zu laſſen, fokchen nothigenfalls zu rectifiziren, und dem Curatorio zur Ap
probation vprzulegen, damit darnach, wenn die Materialien vollſtandig bey
ſammen ſind, ein zweckmäßiges für die Abſicht völlig brauchbares Lehrbuch
ausgegrheitet, und bey den Vorleſungen zum Grunde gelegt werden kann;

4. die Collegia wochentlich mehrmals zu revidiren, und fur den nothigen Zu
ſammenhang des Unterrichts zu ſorgen;

wichtige und verwickelte Abtheilungen erforderlichen Falls ſelbſt vorzutragen,

und den Bau-Eleven zu erlautern;

6. fur die Anſtellung der Zoglinge zum praktiſchen Unterricht zu ſorgen, und
dieſelben nach ihren Fahigkeiten zu vertheilen;

„J. die in jedem Jahre vorzunehmende üffentliche Prufungen der Bau-Eleven
 ju veranſtalten, ihnen beyzuwbhnen, und nebſt dem Lehrer die Fahigkeits

Atteſte fur die Bau-Eleven zu ertheilen, welche demnachſt unter dem Jnſiegel

cdes Senats der BauAkademie ausgefertiget werden ſollen;

8. diejenigen Directoren, welche zugleich Mitglieder des Ober-Bau-Departe
ments ſind, follen beh ihren jahrlichen Bau-Bereiſungen der verſchiedenen
Koniglichen Provinzen die Provinzial-KunſtSchulen jn Abſicht des zweck
mußigen Unterrichts flir die BauGewerksleute revidiren, zu Abhelfung der
etwanigen Mangel zweckdienliche Vorſchlage thun, und ihren desfalſigen
Bericht an das Curatorium der Kunſt-Akademie erſtatten, als zu welchem

Ende ſie zugleich Mitglieder der Kunſt-Akademie und deren Senats ſeyn
ſollen, um dadurch eine deſto genauere Verbinöung der BauAkademie mit
der. KunſtAkademie, beſonders in Anſehung des Provinzial-Kunſtſchul-
weſens und deſſen zweckmaßiger Vearbeitung zu bewirken.

ĩ J d4 a



III.
An dieſes Directorium, welches fur jetzt, nach der durch das Loos getroffenen

Wereinbarung aus dem, fur dieſes Jahr praſidirenden Hrn. OberHofBauRath
Becherer, ferner aus den im Praſidio auf ihn folgenden Geheimen Ober-Bau—
Rathen Hrn. Eytelwein, Riedel ſenior und Gilly, beſteht, und zwar an den jedes—
maligen praſidirenden Director, muſſen ſich alle diejenigen wenden, welche an dem
Unterrichte der BauAkademie Theil zu nehmen wunſchen.

Das Directorium wird ſodann denen, dieſſich nach den im s. V. enthaltenen
Worſchriften zur Aufnahme qualifiziren, einen Rezeptions-Schein ertheilen; auf
deſſen Vorzeigung ihnen der Rendant der Bau-Akademie-Caſſe Louis, eine gedruckte
Matrikut einhandigen wird, fur welche ein fur allemal zehn Thaler zur BauAka

demieCaſſe entrichtet werden muſſen.

ti l

Iv.
Wer mit einer ſolchen Matrikul verſehen iſt, kann zwar ein jedes Collegium,

worauf.er durch den Rezeptions? Schein des Mirectoriums angewieſen iſt, beſuchen;
allein zuvor muß bey einem jeden Lehrer, ſowohl der Rezeptions-Schein, als die
Matrikul vorgezeigt, und das fur jedes Collegium feſtgeſetzte Honorarium, dem
Lehrer pranumerando baar entrichtet werden, und zwar

1. fur die jahrlihe Dauer des Collegiums uber die. Arithmetik, Algebra,
Elementar-Geometrie, Trigonometrie und Korperlehre, Drey Thaler;

2. fur die halbjahrige Dauer des Unterrichts in der Optik und Perſpektive,
Funf Thaler;

au 18z. fur bie halbjahrige Dauer des Unterrichts in der Statik und Hodroſtatik,

Funf Thaler;4. fur die halbjahrige Dauer des Unterrichts in der Mechanik feſter Korper

und Hydraulik, Funf Thaler:
j. fur die halbjahrige Dauer des Unterrichts in der Maſchinenlehre, Sechs

Thaler;
6. fur die halbjahrige Dauer des Unterrichts in der Bau-Phyſik, Funf

Thaler;“
7 fur die jahrliche Dauer des Unterrichts in der Conſtruktion der einzelnen—

Theile eines Gebaudes, Sechs Thaler;

g. fur die halbjahrige Dauer des Unterrichts in der okonomiſchen Bautunſt,

Funf. Thaler
y. fur die jahrliche Dauer des Unterrichts in der Stadt-Baukunſt, Sechs

Thaler;
10. fur die halbjahrige Dauer des Unterrichts in der Strohm und Teich-Bau

Kunſt, Sechs Thaler;
11. fur die halbjahrige Dauer des Unterrichts in der SchleuſenHafen-Brucken

und WegeBaukunſt, Gechs Thaler;



(C 9.)
12. fur die jahrliche Dauer des Unterrichts in der Feldmeßkunſt, im Nivelliren

und in der Situationszeichnung, Drey Thaler;

iz. fur die halbjahrige Dauer des Unterrichts im Geſchafts-Styl, Drey Tha
ler. Fur den ubrigen geſammten Zeichen-Unterricht, wie auch fur das
Collegium der Geſchichte der Baukunſt, ſoll fur jetzt nichts weiter bezahlt,
ſondern dazu jedem Eleven gegen Vorzeigung des Rezeptions-Scheins und
der Matrikul, der unentgeldliche Zutritt geſtattet werden.

Dahingegen findet in der Regel keine Befreyung von Entrichtung der
obigermaßen feſtgeſetzten Matrikul- und Unterrichts-Gelder ſtatt; jedoch bleibt es
dem Curatorio vorbehalten, einige Zoglinge, die bey vorzuglichen Talenten arm

ſind, und ſonſt gute. Zeugniſſe ihres vorherigen Fleißes und Wohlverhaltens bey
bringen, durch einen Freyſchein von Bezahlung dieſer Gelder zu diſpenſiren.

Was die Eigenſchaften der, bey der Bau-Akademie aufzunehmenden Eleven
anbetrifft, ſo ſoll in! der Regel keinem ein Rezeptions-Schein ertheilt werden, wenn

er nicht ein Alter von Funfzehn Jahren erreicht hat; nur in außerordentlichen Fallen
kann das Directorium der LehrAnſtalten eine Ausnahme verſtatten.

ĩ Dahingegen kann die Beſuchung des Unterrichts in der freyen Handzeich
nung!nuch Befinden' der Umſtande, ſchon vom zwolften Jahre an, ſtatt finden.

dt  i ννααν νAußerdem nuß jedet beh der BauAkademie Aufzunehmende

qa) eine gute leſerliche Hand ſchreiben und uber einen ihm zu beſtimmenden

Gegenſtand einen orthographiſch-richtigen Aufſatz verfertigen konnen;
b) tine Grundlage in lateiniſcher und franzoſiſcher Sprache beſitzen;

c) mit Fertigkeit qlle Rechnungen, welche im gemeinen Leben vorkommen,
verrichten konnen; ubrigeks aber

d) ſich den Geſetzen der Bau-Akademie unterwerfen, welche den Matrikuln

yn  ur genaueſten Nachachtung, beigefugt werden ſollen.

uunmn ee4 J 14 4ανννν, v o— e J J J
VI..“

ßgetreffend die Dauer des geſammten Bau-Studiums, ſo werden, was
den theoretiſchen Unterricht anbetrifft, nach der, bey der Bau-Akademie getroffenen

Einrichtung, wornaäch wit Ausſchluß der Geſchichte der Baukunſt die ſammtlichen
ubrigen Collegia in. einem Jahre angefangen und heendiget werden, die Feldmeſſer
nur 13 Jahr, und die Baukünſtlet 24 Jahr zun Vollendung ihrer Studien auf
der Bau-Akademie nothig haben, und es wird alſo zu Vollendung des ganzen
Studiums ein Zeitraum von Vier Jahren erforderlich ſeyn, wenn die Eleven die
Akademie ohne Vorkenntniſſe betreten.

i.4

Sollten indeß Eleven ſchon mit mehreren Kenntniſſen ausgeruſtet zur Aka—

demie kominen, ſokonnen, ſie von Beſuchung der Kollegien uber diejenigen Wiſſen
ſchaften befreyet werden, worin ſie nach dem erhaltenen Examinations-Atteſt ſich
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ſchon die hinlanglichen Kenntniſſe erworben haben, und es ſoll ihnen dagegen frey
ſtehen, nur diejenigen Vorleſungen mit anzuhoren, welche ihnen noch beſonders
nothig und nutzlich ſind; daher auch ein Eleve, den Umſtanden nach, die Bau—
Studien in einem kurzeren Zeitraume als vier Jahre vollenden kann.

Da es aber inſonderheit

VII. 7

der Konigliche Allerhochſte Dienſt erfordert, daß vorzuglich tuchtige Feldmeſſer ge—
bildet, und dieſe ber Vermeſſungen angeſtellt werden; ſo ſoll es einem jeden Eleven
freygeſtellt wetden, wenn er in der Feldmeßkunſt ſich die nothige Kenntniß erworben

hat, auf das desfalſige, ratis zu ertheilende Examinations-Atteſt der Direction,
die Baui Akademie zu verlaſſen, und zu Vollendung ſeiner Bau-Studien nach
einiger beliebigen Zeit wieder einzutreten.

VIII.rra. Wihrend der Zeit, daß die Eleven die BauAkademie frequentiren, foll
fur  deren praktiſche Unterweiſyng im geſammten Bauweſen, durch Modelle, auf alle

nur indgliche Weiſe geſorgt werden, bis ſie, nach hier gemachten guten Fortſchritten.
bey den, in den Konigl. Reſidenzien und in den Provinzien vorfallenden Bauten, mit
Nutzen praktiſch beſchaftiget, und dem Befinden nach, als Cadets oder Aufſeher ange
ſtelit werden .konnen; auch ſollen zu ſeiner Zeit einige Eleben, welche uberhaupt den.
meiſten Fleiß und Application bezeiget, auch eine Aufgabe von einiger Wichtigkeit
am beſten bearbeitet haben, zur Belohnungz um ſich noch mehr verbollkommnen zu

konnen, auf Reiſen geſchickt, und ihnen die zu dem Ende erforderlichen Reiſe-Gel—
der: nus der Bau AkademieCaſſe bewilligt werden.

1
u

A

Diejenigen Krieges- und Domainen-Kammern, welche in ihren Departe
ments tuchtige Subjekte haben, von welchen zü' hoffen iſt, daß ſie dereinſt als Feld—
meſſor oder Baumeiſter, mit Nutzen angeſtellt werden konnen; werden nun dafur ſor

gen, daß ſolche vor dem erſten October oder erſten April jedes Jahres hier eintreffen,
weil ihnen ſonſt der Unterricht im Zuſammenhange nicht ertheilt werden kann.

Und damit man in der Folge von hieraus einige Eleven, nach ihren beſon—
dern Fahigkeiten und Anlagen zu den in den Provinzien vorfallenden Land- und Waſ—
ſer-Bauten ſelbſt hinſchicken, und. ſie dort praktiſch beſchaftigen kann, ſo werden.
ſammtliche Krieges- und DomainenKammern angewieſen werden, mit Anfang ei
nes jeden Jahres, eine Nachweiſuug der in ihren Departements, fur das Jahr zur
Ausfuhrung kommenden Land- und WaſſerBauten, an das Curatorium der Bau

Akademie einzuſenden.

A..
Fur die Ausbildung der BauHandwerker ſoll zwar zunachſt, durch den ih—

nen in den Provinzial-Kunſtſchulen zu gebenden zweckmaßigen Unterricht geſorgt wer
den: demohnerachtet aber ſoll auch ſolchen Bau-Gewerken, welche vorzugliche Fa
higkeiten ünd Talente.beſitzen, und deshalb mit guten Zeugniſſen von den Kunſtſchulen

8
Ê
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C1t)
verſehen ſind, der freye und unentgeldliche Zutritt zu denjenigen Vorleſungen der
Bau-Akademie, welche ihnen vorzuglich nutzlich ſind, geſtattet werden; weshalb ſie
ſich mit den, von den Kunſtſchulen erhaltenen Atteſten, nur an das Directorium der
BauAkademie wenden durfen, welches nach vorheriger Beurtheilung, in wie weit
es ihnen nutzlich und vortheilhaft iſt, dieſes oder jenes Collegiuin vor andern zu fre
quentiren, ihnen dazu den nothigen Erlaubnißſchein unentgeldlich ertheilen wird.

Schlußlich ſollen

XI.
nach Seiner Konigl. Majeſtat Allerhochſt eigenem Befehl, die in dieſem Publikan
dum enthaltene Grundſatze und Vorſchriften vey den Geſchaften der Bau Akademieſo lange zum Anhalten dienen, bis hinlangliche Erfahrungen vollſtandigere Data lie L

J

Konigl. Majeſtat Allerhochſt eigenen Vollziehung vorlegen zu konnen, welches hier ifern werden, um darnach ein ausfuhrliches Reglement ausarbeiten und zu Seiner

nachſt zu dJedermanns Wiſſenſchaft ffentlich bekannt gemacht werden ſoll. illt a
i

1Berlin, den 6. July 1799.
In

52

Curatorium der Koniglichen BauAkademie.

Frh. v. Heinitz. Frh. v. Schrotter.
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